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Sehr geehrter Herr Wahl, 
Sehr geehrte Frau Schneider,
Sehr geehrter Herr Ohrndorf,
Sehr geehrter Herr Esser,

mit Bestürzen mussten wir heute morgen feststellen, dass eine seit 5 Jahren gewachsene Hecke an
unserer Grundstücksgrenze auf ihren Auftrag hin entfernt wurde. Einem kurzen Telefonat mit Herrn
Wahl folgend bekamen wir die Auskunft, dass dies notwendig und auch kein Ersatz geplant sei. Als
Begründung wurde angeführt, dass die Hecke hier angeblich zu wenig Platz hätte, was
gegebenenfalls irgendwann in Zukunft dazu führen könnte, dass das Wurzelwerk die angrenzende
Rigole oder eben unser Grundstück anheben würde. Eine entsprechend offensichtlich
zugrundeliegende Fehlplanung hat Herr Wahl bestätigt.

Das Vorgehen ihrerseits halten wir für alles andere als bürgerfreundlich und hätten uns im Vorfeld
ein Gespräch gewünscht. Einfach über den Kopf der Anwohner hinweg zu entscheiden und mit
einem erheblichen Eingriff auf das direkte Wohnumfeld Fakten zu schaffen halten wir für eine
Unverschämtheit, zumal es sich bei der Hecke um einen Vertragsbestandteil unseres
Grundstückkaufvertrages handelt. Darüber hinaus wurden die heute morgen durchgeführten
Arbeiten derart unvorsichtig ausgeführt, dass an unserem Zaun mehrere Schäden festzustellen sind.

Entsprechend fordern wir Sie hiermit auf bis zum 9 März 2021 folgendes zu erledigen:
1. Erfüllung Ihrer sich aus dem Kaufvertrag  vom  ergebenden Verpflichtung
zur Bepflanzung und Pflege einer Hecke an unserer Grundstückgrenze, die an der, gemäß
Bebauungsplan 2/093.1 ausgewiesenen, öffentlichen Grünfläche grenzt.
2. Beheben sämtlicher Schäden an unserem Zaun die im Zuge der von Ihnen in Auftrag gegebenen
Arbeiten heute morgen verursacht wurden.

Über eine Terminplanung bitten wir Sie uns binnen den nächsten zwei Wochen zu informieren.

Für ein Gespräch stehen wir Ihnen bei Bedarf gerne vor Ort zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

        




